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Erstes Kapitel

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift bestimmt näher die Maßnahmen, die der
Unternehmer zur Erfüllung der sich aus dem Gesetz über Betriebsärzte,
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
(Arbeitssicherheitsgesetz) ergebenden Pflichten zu treffen hat.

§ 2

Bestellung

(1) Der Unternehmer hat Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
zur Wahrnehmung der in den §§ 3 und 6 des Arbeitssicherheitsgesetzes
bezeichneten Aufgaben schriftlich nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen zu bestellen.

(2) Bei Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten richtet sich der Umfang der
betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung nach Anlage 1.

(3) Bei Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten gelten die Mindestein-
satzzeiten nach Anlage 2.

(4) Bei der Berechnung der Zahl der Beschäftigten sind jährliche Durch-
schnittszahlen zugrunde zu legen; bei der Berechnung des Schwellenwertes
in den Absätzen 2 und 3 findet die Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 4 des
Arbeitsschutzgesetzes entsprechende Anwendung.

(5) Die Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall im Einvernehmen mit der
nach § 12 Arbeitssicherheitsgesetz zuständigen Behörde Abweichungen von
den Absätzen 2 und 3 zulassen, soweit im Betrieb die Unfall- und Gesund-
heitsgefahren unterdurchschnittlich gering sind und die abweichende Fest-
setzung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. In gleicher Weise
kann eine Erhöhung der Mindesteinsatzzeiten nach Absatz 3 i.V.m. Anlage 2
festgesetzt werden, soweit die Unfall- und Gesundheitsgefahren überdurch-
schnittlich hoch sind. Als Vergleichmaßstab dienen Betriebe der gleichen Art.



§ 3

Arbeitsmedizinische Fachkunde

Der Unternehmer kann die erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde als
gegeben ansehen bei Ärzten, die nachweisen, dass sie berechtigt sind,

1. die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ 

oder

2. die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“

zu führen.

§ 4

Sicherheitstechnische Fachkunde

(1) Der Unternehmer kann die erforderliche sicherheitstechnische Fach-
kunde von Fachkräften für Arbeitssicherheit als nachgewiesen ansehen, wenn
diese den in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten Anforderungen genügen.

(2) Sicherheitsingenieure erfüllen die Anforderungen, wenn sie

1. berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen 
oder einen Bachelor- oder Masterabschluss der Studienrichtung
Ingenieurwissenschaften erworben haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit in diesem Beruf mindestens zwei
Jahre lang ausgeübt

und

3. einen staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Ausbildungs-
lehrgang 

oder

einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannten Aus-
bildungslehrgang eines anderen Ausbildungsträgers mit Erfolg
abgeschlossen haben.

Sicherheitsingenieure, die auf Grund ihrer Hochschul-/Fachhochschulaus-
bildung berechtigt sind, die Berufsbezeichnung „Sicherheitsingenieur“ zu 
führen und eine einjährige praktische Tätigkeit als Ingenieur ausgeübt haben,
erfüllen ebenfalls die Anforderungen.

(3) In der Funktion als Sicherheitsingenieur können auch Personen tätig
werden, die über gleichwertige Qualifikationen verfügen.

(4) Sicherheitstechniker erfüllen die Anforderungen, wenn sie
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1. eine Prüfung als staatlich anerkannter Techniker erfolgreich abge-
legt haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit als Techniker mindestens zwei
Jahre lang  ausgeübt haben 

und

3. einen staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Ausbildungs-
lehrgang 

oder

einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannten Aus-
bildungslehrgang eines anderen Veranstaltungsträgers mit Erfolg
abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Prüfung als staatlich anerkannter
Techniker mindestens vier Jahre lang als Techniker tätig war und einen staat-
lichen oder berufsgenossenschaftlichen Ausbildungslehrgang oder einen
staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannten Ausbildungslehrgang
eines anderen Veranstaltungsträgers mit Erfolg abgeschlossen hat.

(5) Sicherheitsmeister erfüllen die Anforderungen, wenn sie

1. die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit als Meister mindestens zwei Jahre
lang ausgeübt haben 

und

3. einen staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Ausbildungs-
lehrgang

oder

einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannten Aus-
bildungslehrgang eines anderen Veranstaltungsträgers mit Erfolg
abgeschlossen haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Meisterprüfung mindestens vier
Jahre lang als Meister oder in gleichwertiger Funktion tätig war und einen
staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Ausbildungslehrgang oder einen
staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannten Ausbildungslehrgang
eines anderen Veranstaltungsträgers mit Erfolg abgeschlossen hat.

(6) Der Ausbildungslehrgang nach den Absätzen 2, 4 und 5 umfasst die
Ausbildungsstufe I (Grundausbildung), Ausbildungsstufe II (Vertiefende
Ausbildung), Ausbildungsstufe III (Bereichsbezogene Ausbildung) und das
begleitende Praktikum. Bestandteile der Ausbildungsstufe III sind die nachfol-
genden Rahmenthemen:



– Brand- und Explosionsschutz,

– Schutz vor Sturz aus der Höhe/in die Tiefe,

– Verkettete und flexible Systeme,

– Organisation der Instandhaltung/Störungsbeseitigung.

(7) Bei einem Wechsel einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, die die
Ausbildungsstufe III (Bereichsbezogene Ausbildung) entsprechend den
Festlegungen eines anderen Unfallversicherungsträgers absolviert hat, in
eine andere Branche, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass die
Fachkraft für Arbeitssicherheit die erforderlichen bereichsbezogenen
Kenntnisse durch Fortbildung erwirbt. Die Berufsgenossenschaft entscheidet
über den erforderlichen Umfang an Fortbildung unter Berücksichtigung der
Inhalte ihrer Ausbildungsstufe III.

§ 5

Bericht

Der Unternehmer hat die gemäß § 2 dieser Unfallverhütungsvorschrift
bestellten Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu verpflichten,
über die Erfüllung der übertragenen Aufgaben regelmäßig schriftlich zu
berichten. Die Berichte sollen auch über die Zusammenarbeit der
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit Auskunft geben.

Zweites Kapitel

Übergangsbestimmungen

§ 6

Übergangsbestimmungen

(1) Der Unternehmer kann abweichend von § 3 davon ausgehen, dass
Ärzte über die erforderliche Fachkunde verfügen, wenn sie

1. eine Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer darüber besit-
zen, dass sie vor dem 1. Januar 1985 ein Jahr klinisch oder poli-
klinisch tätig gewesen sind und an einem arbeitsmedizinischen
Einführungslehrgang teilgenommen haben 

und
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2. a) bis zum 31. Dezember 1985 mindestens 500 Stunden innerhalb
eines Jahres betriebsärztlich tätig waren

oder

b) bis zum 31. Dezember 1987 einen dreimonatigen Kurs über
Arbeitsmedizin absolviert haben

und 

über die Voraussetzungen nach Nummer 2 Buchstaben a) oder
b) eine von der zuständigen Ärztekammer erteilte Beschei-
nigung beibringen.

Die Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer muss vor dem 31. Dezem-
ber 1996 ausgestellt worden sein.

(2) Der Unternehmer kann die erforderliche Fachkunde ferner als gegeben
ansehen bei Ärzten während ihrer Weiterbildung zum Erwerb der Zusatz-
bezeichnung „Betriebsmedizin“ in der hierfür erforderlichen mindestens zwei-
jährigen durchgehenden regelmäßigen Tätigkeit, wenn sie durch eine von 
der zuständigen Ärztekammer erteilte Bescheinigung nachweisen, dass sie
bereits

1. eine in der Weiterbildungsordnung vorgeschriebene klinische oder
poliklinische Tätigkeit 

und

2. mindestens ein Drittel des dreimonatigen theoretischen Kurses über
Arbeitsmedizin

absolviert haben. Dies gilt nur, wenn gewährleistet ist, dass der theoretische
Kurs nach Nummer 2 innerhalb von zwei Jahren nach der Bestellung beendet
wird. Der Nachweis ist dem Unternehmer gegenüber zu erbringen.

(3) Der Nachweis der Fachkunde nach § 4 Abs. 2 bis 5 gilt als erbracht,
wenn eine Fachkraft für Arbeitssicherheit im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Unfallverhütungsvorschrift als solche tätig ist und die Fachkundevor-
aussetzungen der Unfallverhütungsvorschrift „Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit“ (BGV A6) vom 1. April 1998 in der Fassung vom 01. Oktober 2003 vor-
liegen.

(4) Bei bestehenden Verträgen mit Dienstleistungsunternehmen kann die
betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung bis 18 Monate nach 
In-Kraft-Treten dieser Unfallverhütungsvorschrift nach den Unfallverhütungs-
vorschriften „Betriebsärzte“ (BGV A7) vom 1. April 1998 und „Fachkräfte für
Arbeitssicherheit“ (BGV A6) vom 1. April 1998 in der Fassung vom 1. Oktober
2003 erfolgen.
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Drittes Kapitel

In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten

§ 7

In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 01. Juli 2005 in Kraft. Gleich-
zeitig treten die Unfallverhütungsvorschriften „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
(BGV A6) vom 1. April 1998, in der Fassung vom 1. Oktober 2003, und „Be-
triebsärzte“ (BGV A7) vom 1. April 1998 außer Kraft.

(2) § 2 Abs. 3 i.V.m. Anlage 2 ist bis zum 31.12.2010 gültig.
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Anlage 1
(zu § 2 Abs. 2)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in
Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten

Wesentliche Grundlage der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen
Betreuung gemäß den §§ 3 bzw. 6 Arbeitssicherheitsgesetz sind die im
Betrieb vorliegenden Gefährdungen.

Der Umfang der zu erbringenden betriebsärztlichen und sicherheitstechni-
schen Betreuung besteht in der Durchführung von Grundbetreuungen und
anlassbezogenen Betreuungen. Sie können kombiniert werden.

Grundbetreuungen:

Diese beinhalten die Unterstützung bei 

– der Erstellung bzw.

– der Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung.

Bei der Grundbetreuung muss der Sachverstand von Betriebsärzten und
Fachkräften für Arbeitssicherheit einbezogen werden. Dies kann dadurch
geschehen, dass der Erstberatende den Sachverstand des jeweils anderen
Sachgebietes hinzuzieht.

Die Grundbetreuung wird bei maßgeblicher Änderung der Arbeitsverhältnisse,
spätestens aber nach 3 Jahren wiederholt:

Fristen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bleiben unberührt.

Die Gefährdungsbeurteilung besteht aus einer systematischen Feststellung
und Bewertung von relevanten Gefährdungen der Beschäftigten. Aus der
Gefährdungsbeurteilung sind entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen
abzuleiten. Die Gefährdungsbeurteilung und die Maßnahmen sind auf ihre
Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls an sich ändernde
Gegebenheiten anzupassen.

Anlassbezogene Betreuungen:

Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen durch einen
Betriebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit branchenbezogener
Fachkunde in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes betreuen
zu lassen.

Besondere Anlässe für eine Betreuung durch den Betriebsarzt und die



Fachkraft für Arbeitssicherheit können unter anderem sein die

– Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,

– Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial
zur Folge haben,

– grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,

– Einführung neuer Arbeitsverfahren,

– Gestaltung neuer Arbeitsplätze und –abläufe,

– Einführung neuer Arbeitsstoffe bzw. Gefahrstoffe, die ein erhöhtes
Gefährdungspotenzial zur Folge haben,

– Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheits-
gefahren bei der Arbeit, 

– Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten oder des Verdachts
auf Berufserkrankungen,

– Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.

Ein weiterer Anlass für das Tätigwerden einer Fachkraft für Arbeitssicherheit
kann unter anderem die

– Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und Beurteilun-
gen von Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren sein.

Weitere Anlässe für das Tätigwerden eines Betriebsarztes können unter an-
derem sein

– eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pausen- und
Schichtsystemen,

– die Erforderlichkeit der Durchführung arbeitsmedizinischer Untersu-
chungen, Beurteilungen und Beratungen,

– Suchterkrankungen, die ein gefährdungsfreies Arbeiten beeinträchti-
gen,

– Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und
Wiedereingliederung behinderter Menschen und der (Wieder-) Ein-
gliederung von Rehabilitanden,

– die Häufung gesundheitlicher Probleme.

Die Durchführung der Grundbetreuung und der anlassbezogenen Betreuung
muss der Berufsgenossenschaft der Gas-, Fernwärme- und Wasserwirtschaft
auf Verlangen durch Vorlage einer entsprechenden schriftlichen Bestätigung
nachgewiesen werden. Der Betrieb muss über angemessene und aktuelle
Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung,
die abgeleiteten Maßnahmen und das Ergebnis der Überprüfung ersichtlich
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sind. Solche Unterlagen können auch Berichte nach § 5 dieser Unfallver-
hütungsvorschrift sein.

Anlassbezogene Beratungen zu spezifischen Fachthemen können im Ein-
zelfall auch durch Personen mit spezieller anlassbezogener Fachkunde
erbracht werden, die nicht über eine Qualifikation als Betriebsarzt bzw.
Fachkraft für Arbeitssicherheit verfügen. Dies kann beispielsweise für
Beratungen im Zusammenhang mit Lärmminderungs-, Brandschutz- und
Lüftungsmaßnahmen zutreffen. Eine Kombination mit der Grundbetreuung ist
in diesen Fällen nicht zulässig.

Unternehmer können sich zur gemeinsamen Nutzung betriebsärztlicher und
sicherheitstechnischer Regelbetreuung zusammenschließen, soweit die
Möglichkeiten zur Organisation im Betrieb nicht ausreichen.

Die Beschäftigten sind über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und
sicherheitstechnischen Betreuung zu informieren und darüber in Kenntnis zu
setzen, welcher Betriebsarzt und welche Fachkraft für Arbeitssicherheit anzu-
sprechen ist.



Anlage 2
(zu § 2 Abs. 3)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung in Betrieben mit
mehr als 10 Beschäftigten

Mindesteinsatzzeiten für die betriebsärztliche Betreuung

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, die nach speziellen Rechts-
vorschriften vorgeschrieben sind, müssen zusätzlich zur Einsatzzeit erbracht
werden.

Mindesteinsatzzeiten für die sicherheitstechnische Betreuung

Betriebsteile 

Technische
Betriebsteile 

Kaufmännische 
und Verwaltende
Betriebsteile

Betriebsgröße 
Im Jahresdurchschnitt
Beschäftigte 

ab 1

ab 1

Einsatzzeit 
Einsatzzeit der Be-
triebs-Ärzte (Stunden/
Jahr je Beschäftigter

0,4

0,2
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Betriebsteile 

Technische
Betriebsteile 

Kaufmännische 
und Verwaltende
Betriebsteile

Betriebsgröße 
Im Jahresdurchschnitt
Beschäftigte 

1. – 50.
51. – 100.

101. – 250.
251. – 500.
501. – 1.000.
ab      1.001.

ab 1

Mindesteinsatzzeit
Einsatzzeit der Fach-
kräfte für Arbeitssicher-
heit (Stunden/Jahr je
Beschäftigter

2,0
1,8
1,6
1,4
1,3
1,2

0,3
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Die Beschäftigten sind über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und
sicherheitstechnischen Betreuung zu informieren und darüber in Kenntnis zu
setzen, welcher Betriebsarzt und welche Fachkraft für Arbeitssicherheit anzu-
sprechen ist.



Anhang 1 zu § 2 Abs. 3 i.V.m. Anlage 2

Bestellung und Tätigwerden der Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit 

Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit können als ständig oder
zeitweise tätige Kräfte bestellt werden. Die Bestellung hat schriftlich zu erfol-
gen. Sie können vom Unternehmer eingestellt oder freiberuflich tätig sein oder
auch einem überbetrieblichen Dienst angehören, den der Unternehmer nach
§ 19 des Arbeitssicherheitsgesetzes verpflichtet hat. Eine qualitativ hochwer-
tige sicherheitstechnische Betreuung ist unabhängig von der Betreuungsform
zu gewährleisten.

Hinsichtlich einer qualitativ hochwertigen Betreuung durch Fachkräfte für
Arbeitssicherheit und Betriebsärzte wird auf die amtlichen Bekanntmach-
ungen des Bundesarbeitsblattes Heft 2/1994 S. 70 „Qualitätsmerkmale und
Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit für deren Aufgaben-
wahrnehmung“ und „Gemeinsame Erklärung zur Qualität der Betreuung 
der Betriebe nach dem Arbeitsschutzgesetz“ im Bundesarbeitsblatt Heft
11/2000 S. 34-35 verwiesen.

Die Anforderungen erfüllen beispielsweise gütegeprüfte Dienstleister, die 
über ein Qualitätszertifikat wie z.B. nach GQA oder GQB bzw. vergleichbaren
Kriterien verfügen.

Mit einer Übertragung der Aufgaben nach den §§ 3 und 6 des Arbeits-
sicherheitsgesetzes in Verbindung mit dieser Unfallverhütungsvorschrift an
einen überbetrieblichen Dienst erfüllt der Unternehmer seine gesetzliche
Verpflichtung, wenn dieser mindestens die Forderungen erfüllt, die ein Be-
triebsarzt und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit aufgrund des Arbeitssicher-
heitsgesetzes zu erfüllen haben.

Als Fachkräfte für Arbeitssicherheit dürfen nur Personen bestellt werden, die
regelmäßig mindestens 80 Stunden/Jahr als solche tätig sind.

Die nach Anlage 2 ermittelte Einsatzzeit ist die Arbeitszeit, die den Betriebs-
ärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit zur Erfüllung ihrer Aufgaben in
Betrieben mit durchschnittlich mehr als 10 Beschäftigten je Jahr mindestens
zur Verfügung stehen muss. Bei einem nicht im Betrieb angestellten
Betriebsarzt bzw. einer Fachkraft für Arbeitssicherheit können demzufolge 
z. B. Wegezeiten nicht als Einsatzzeit angerechnet werden.

Den berechneten Mindesteinsatzzeiten liegen die Gefährdungspotenziale
sowie die Organisations- und Arbeitnehmerstruktur typischer Unternehmens-
zweige bei Beachtung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
zugrunde. Diese Einsatzzeiten werden benötigt, wenn an den Arbeitsplätzen
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die Vorschriften zum Arbeitsschutz eingehalten sind. Entsprechend ist der
Unternehmer verpflichtet, dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit darüber hinausgehende Einsatzzeiten zur Verfügung zu stellen,
wenn besondere Umstände dies erfordern (z. B. Störfall, Reparaturfall).

Unter „Betrieb“ ist eine räumlich und technisch abgegrenzte, nach Aufgaben-
bereich und Organisation eigenständige, wenn auch nicht vollständig selbst-
ständige Unternehmenseinheit zu verstehen.

Entsprechend der Regelung des § 4 Betriebsverfassungsgesetz gelten Be-
triebsteile als selbstständige Betriebe wenn sie räumlich weit entfernt vom
Hauptbetrieb oder durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig
sind.

Für jeden selbstständigen Betrieb mit mehr als durchschnittlich 10 Be-
schäftigten wird die Mindesteinsatzzeit nach § 2 Abs. 3 eigenständig ermittelt.



Anhang 2 zu § 4

Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit

Die Ausbildungslehrgänge werden nach den Grundsätzen gestaltet, die das
frühere BMA, jetziges BMWA, mit Schreiben vom  29. Dezember 1997 an die
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung im Rahmen der Fachaufsicht fest-
gelegt hat.

Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die einen Ausbildungslehrgang mit Erfolg
abgeschlossen haben, der nach den Grundsätzen gestaltet war, die das BMA
mit Fachaufsichtsschreiben vom 2. Juli 1979 festgelegt hatte, dürfen weiterhin
bestellt werden.

Anforderungen an Ausbildung und Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit enthält die BG-Information „Fachkraft für Arbeitssicherheit –
Anforderungen an Ausbildung und Tätigkeit“. Sie wird dem Unternehmer und
der angehenden Fachkraft im Vorfeld der Ausbildungsmaßnahmen zugestellt.

Entsprechend Ziffer 7 des Fachaufsichtsschreibens des BMA vom 29.
Dezember 1997 (Az: IIIb7360425) zur Ausbildung zur Fachkraft für
Arbeitssicherheit werden in der Ausbildungsstufe III (Bereichsbezogene
Ausbildung) die erforderlichen bereichsbezogenen Kenntnisse vermittelt,
wobei in der Regel auf das in den Ausbildungsstufen I und II erworbene
Wissen aufgebaut wird. Dabei werden die Rahmenanforderungen gemäß der
Ausbildungskonzeption berücksichtigt, wonach die Rahmenthemen der
Ausbildungsstufe III den nachfolgenden 5 Themenfeldern zugeordnet werden:

1. Spezifische Gefährdungsfaktoren,
2. Spezifische Maschinen/Geräte/Anlagen,
3. Spezifische Arbeitsverfahren,
4. Spezifische Arbeitsstätten,
5. Spezifische personalbezogene Themen.

Die Rahmenthemen werden wie folgt untergliedert:

– Rahmenthema 1 „Brand- und Explosionsschutz“ (4 Lehreinheiten [LE]) aus
dem Themenfeld 1 „Spezifische Gefährdungsfaktoren“

� Vorbeugender Brandschutz
� Abwehrender Brandschutz
� Explosionszonen-Einteilung
� Zündquellen
� Experimente zum Brand- und Explosionsschutz
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– Rahmenthema 2 „Schutz vor Sturz aus der Höhe/in die Tiefe“ (2 LE) aus
dem Themenfeld 2 „Spezifische Maschinen/Geräte/Anlagen“

� Sicherungsgeräte gegen Absturz
� Rettungsgeräte
� Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz
� Praktische Anwendung von persönlichen Schutzausrüstungen

gegen Absturz

– Rahmenthema 3 „Verkettete und flexible Systeme“ (5 LE) aus dem The-
menfeld 2 „Spezifische Maschinen/Geräte/Anlagen“

� Anlagen für Gase der öffentlichen Gasversorgung
� Anlagen der Fernwärmeversorgung
� Anlagen der Versorgung mit elektrischer Energie
� Anlagen der Trinkwasserversorgung
� Anlagen der Abwasserentsorgung

– Rahmenthema 4 „Organisation der Instandhaltung/Störungsbeseitigung“ 
(3 LE) aus dem Themenfeld „Spezifische personalbezogene Themen“

� Durchführung von Instandhaltungsarbeiten/Störungsbeseitigung
� Sicherungsmaßnahmen bei Baustellen
� Einsatz von Atemschutz

Ausbildungsmaßnahmen der Stufe III können bereits in den Zeiträumen zwi-
schen den Präsenzphasen der Ausbildungsstufen I (Grundausbildung) und II
(Vertiefende Ausbildung) durchgeführt werden, soweit die erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse vorhanden sind.



Anhang 3

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit – Arbeitssicherheitsgesetz.

Datum: 12. Dezember 1973 Fundstelle: BGBl I 1973, 1885

Textnachweis Geltung ab: 1. 5.1976 

Maßgaben aufgrund EinigVtr vgl. ASiG Anhang EV (+++ Stand: Zuletzt geän-
dert durch Art. 178 V v. 25.11.2003 I 2304 +++) 

ASiG Eingangsformel 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz
beschlossen:

Erster Abschnitt 

ASiG § 1 Grundsatz 

Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung unterstützen. Damit soll erreicht
werden, dass 

1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften
den besonderen Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt wer-
den, 

2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erkenntnisse
zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung verwirk-
licht werden können, 

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen
einen möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen.

Zweiter Abschnitt Betriebsärzte 

ASiG § 2 Bestellung von Betriebsärzten 

(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen und ihnen die
in § 3 genannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im
Hinblick auf 

1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall-
und Gesundheitsgefahren, 
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2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung
der Arbeitnehmerschaft und 

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und die
Art der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen
Personen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten
Betriebsärzte ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben zu unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume,
Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie über den
Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag
beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu
ermöglichen. Ist der Betriebsarzt als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die
Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit
freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist der
Betriebsarzt nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der
Fortbildung von der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben freizustellen.

ASiG § 3 Aufgaben der Betriebsärzte 

(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeits-
schutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
zu unterstützen. Sie haben insbesondere 

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die
Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere
bei 

a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen
und von sozialen und sanitären Einrichtungen, 

b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung
von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen, 

c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln, 

d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen
ergonomischen sowie arbeitshygienischen Fragen, insbesondere
des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit und der Pausenregelung, der
Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeits-
umgebung, 

e) der Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb, 



f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und
Wiedereingliederung Behinderter in den Arbeitsprozess, 

g) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 

2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und
zu beraten sowie die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und aus-
zuwerten, 

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu
beobachten und im Zusammenhang damit 

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und fest-
gestellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Person mit-
zuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen
und auf deren Durchführung hinzuwirken, 

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten, 

c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die
Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem
Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser Erkrankungen vorzu-
schlagen, 

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den
Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entspre-
chend verhalten, insbesondere sie über die Unfall- und Gesundheits-
gefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die
Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu
belehren und bei der Einsatzplanung und Schulung der Helfer in „Erster
Hilfe“ und des medizinischen Hilfspersonals mitzuwirken.

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers diesem das
Ergebnis arbeitsmedizinischer Untersuchungen mitzuteilen; § 8 Abs. 1 Satz 3
bleibt unberührt.

(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krankmeldungen
der Arbeitnehmer auf ihre Berechtigung zu überprüfen.

ASiG § 4 Anforderungen an Betriebsärzte 

Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur Personen bestellen, die berechtigt
sind, den ärztlichen Beruf auszuüben, und die über die zur Erfüllung der ihnen
übertragenen Aufgaben erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde verfü-
gen.
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Dritter Abschnitt Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

ASiG § 5 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit 

(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheitsin-
genieure, -techniker, -meister) schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 6
genannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf 

1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall-
und Gesundheitsgefahren, 

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung
der Arbeitnehmerschaft, 

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und Art
der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen
Personen, 

4. die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13
Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen
Personen in Fragen des Arbeitsschutzes.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten
Fachkräfte für Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet,
ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal
sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er
hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit einem befriste-
ten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der
betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit
als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung unter
Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten
der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit
nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung von
der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben freizustellen.

ASiG § 6 Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeits-
sicherheit einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu
unterstützen. Sie haben insbesondere 

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfall-
verhütung verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei 



a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen
und von sozialen und sanitären Einrichtungen, 

b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung
von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen, 

c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln, 

d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeits-
umgebung und in sonstigen Fragen der Ergonomie, 

e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 

2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor
der Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren insbesondere vor ihrer
Einführung sicherheitstechnisch zu überprüfen, 

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu
beobachten und im Zusammenhang damit 

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und fest-
gestellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den
Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Person mit-
zuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen
und auf deren Durchführung hinzuwirken, 

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten, 

c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungs-
ergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber
Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen, 

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den
Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entspre-
chend verhalten, insbesondere sie über die Unfall- und Gesundheits-
gefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über die
Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu
belehren und bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzu-
wirken.

ASiG § 7 Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für Arbeitssicherheit nur Personen
bestellen, die den nachstehenden Anforderungen genügen: Der Sicher-
heitsingenieur muß berechtigt sein, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu 
führen und über die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforder-
liche sicherheitstechnische Fachkunde verfügen. Der Sicherheitstechniker
oder -meister muß über die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben
erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde verfügen.
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(2) Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen, dass an Stelle
eines Sicherheitsingenieurs, der berechtigt ist, die Berufsbezeichnung
Ingenieur zu führen, jemand bestellt werden darf, der zur Erfüllung der sich
aus § 6 ergebenden Aufgaben über entsprechende Fachkenntnisse verfügt.

Vierter Abschnitt Gemeinsame Vorschriften 

ASiG § 8 Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde 

(1) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei der
Anwendung ihrer arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Fach-
kunde weisungsfrei. Sie dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen
Aufgaben nicht benachteiligt werden. Betriebsärzte sind nur ihrem ärztlichen
Gewissen unterworfen und haben die Regeln der ärztlichen Schweigepflicht
zu beachten.

(2) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder, wenn für einen
Betrieb mehrere Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellt
sind, der leitende Betriebsarzt und die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit,
unterstehen unmittelbar dem Leiter des Betriebs.

(3) Können sich Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit über
eine von ihnen vorgeschlagene arbeitsmedizinische oder sicherheitstechni-
sche Maßnahme mit dem Leiter des Betriebs nicht verständigen, so können
sie ihren Vorschlag unmittelbar dem Arbeitgeber und, wenn dieser eine juristi-
sche Person ist, dem zuständigen Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung
berufenen Organs unterbreiten. Ist für einen Betrieb oder ein Unternehmen
ein leitender Betriebsarzt oder eine leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit
bestellt, steht diesen das Vorschlagsrecht nach Satz 1 zu. Lehnt der Ar-
beitgeber oder das zuständige Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung be-
rufenen Organs den Vorschlag ab, so ist dies den Vorschlagenden schriftlich
mitzuteilen und zu begründen; der Betriebsrat erhält eine Abschrift.

ASiG § 9 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat 

(1) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten.

(2) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben den
Betriebsrat über wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der
Unfallverhütung zu unterrichten; sie haben ihm den Inhalt eines Vorschlags
mitzuteilen, den sie nach § 8 Abs. 3 dem Arbeitgeber machen. Sie haben den
Betriebsrat auf sein Verlangen in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und
der Unfallverhütung zu beraten.



(3) Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind mit
Zustimmung des Betriebsrats zu bestellen und abzuberufen. Das gleiche gilt,
wenn deren Aufgaben erweitert oder eingeschränkt werden sollen; im Übrigen
gilt § 87 in Verbindung mit § 76 des Betriebsverfassungsgesetzes. Vor der
Verpflichtung oder Entpflichtung eines freiberuflich tätigen Arztes, einer freibe-
ruflich tätigen Fachkraft für Arbeitssicherheit oder eines überbetrieblichen
Dienstes ist der Betriebsrat zu hören.

ASiG § 10 Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräfte für
Arbeitssicherheit 

Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten. Dazu gehört es insbesondere,
gemeinsame Betriebsbegehungen vorzunehmen. Die Betriebsärzte und die
Fachkräfte für Arbeitssicherheit arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit
den anderen im Betrieb für Angelegenheiten der technischen Sicherheit, des
Gesundheits- und des Umweltschutzes beauftragten Personen zusammen.

ASiG § 11 Arbeitsschutzausschuss 

Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, hat der
Arbeitgeber in Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten einen Arbeits-
schutzausschuss zu bilden; bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigen
sind Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu
berücksichtigen.

Dieser Ausschuss setzt sich zusammen aus:

dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten, 

zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern, 

Betriebsärzten, 

Fachkräften für Arbeitssicherheit und 

Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch.

Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes
und der Unfallverhütung zu beraten. Der Arbeitsschutzausschuss tritt minde-
stens einmal vierteljährlich zusammen.

ASiG § 12 Behördliche Anordnungen 

(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, welche
Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und
den die gesetzlichen Pflichten näher bestimmenden Rechtsverordnungen und
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Unfallverhütungsvorschriften ergebenden Pflichten, insbesondere hinsichtlich
der Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit, zu
treffen hat.

(2) Die zuständige Behörde hat, bevor sie eine Anordnung trifft, 

1. den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu hören und mit ihnen zu er-
örtern, welche Maßnahmen angebracht erscheinen und 

2. dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung Gelegen-
heit zu geben, an der Erörterung mit dem Arbeitgeber teilzunehmen
und zu der von der Behörde in Aussicht genommenen Anordnung
Stellung zu nehmen.

(3) Die zuständige Behörde hat dem Arbeitgeber zur Ausführung der
Anordnung eine angemessene Frist zu setzen.

(4) Die zuständige Behörde hat den Betriebsrat über eine gegenüber dem
Arbeitgeber getroffene Anordnung schriftlich in Kenntnis zu setzen.

ASiG § 13 Auskunfts- und Besichtigungsrechte 

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf deren Verlangen die
zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Er kann
die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst
oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichne-
ten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind berechtigt, die
Arbeitsstätten während der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und
zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in
einer Wohnung befinden, dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und besichtigt
werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

ASiG § 14 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann mit Zustimmung
des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, welche Maßnahmen
der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz ergebenden
Pflichten zu treffen hat. Soweit die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
ermächtigt sind, die gesetzlichen Pflichten durch Unfallverhütungsvorschriften
näher zu bestimmen, macht das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
von der Ermächtigung erst Gebrauch, nachdem innerhalb einer von ihm
gesetzten angemessenen Frist der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung



eine entsprechende Unfallverhütungsvorschrift nicht erlassen hat oder eine
unzureichend gewordene Unfallverhütungsvorschrift nicht ändert.

(2) (weggefallen) 

ASiG § 15 Ermächtigung zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit erlässt mit Zustimmung des
Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz und den
auf Grund des Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

ASiG § 16 Öffentliche Verwaltung 

In Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und
der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts ist ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedi-
zinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

ASiG § 17 Nichtanwendung des Gesetzes 

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, soweit Arbeitsnehmer im
Haushalt beschäftigt werden.

(2) Soweit im Bereich der Seeschifffahrt die Vorschriften der Verordnung
über die Seediensttauglichkeit und der Verordnung über die Krankenfürsorge
auf Kauffahrteischiffen gleichwertige Regelungen enthalten, gelten diese
Regelungen für die beschäftigten Kapitäne, Besatzungsmitglieder und sonsti-
ge, an Bord tätigen Personen deutscher Seeschiffe. Soweit dieses Gesetz auf
die Seeschifffahrt nicht anwendbar ist, wird das Nähere durch Rechts-
verordnung geregelt.

(3) Soweit das Bergrecht diesem Gesetz gleichwertige Regelungen ent-
hält, gelten diese Regelungen. Im Übrigen gilt dieses Gesetz.

ASiG § 18 Ausnahmen 

Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber gestatten, auch solche
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, die noch nicht
über die erforderliche Fachkunde im Sinne des § 4 oder § 7 verfügen, wenn
der Arbeitgeber sich verpflichtet, in einer festzulegenden Frist den
Betriebsarzt oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit entsprechend fortbilden
zu lassen.
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ASiG § 19 Überbetriebliche Dienste 

Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit zu bestellen, kann auch dadurch erfüllt werden, dass der
Arbeitgeber einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten oder
Fachkräften für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3
oder § 6 verpflichtet.

ASiG § 20 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt, 

2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht
vollständig erteilt oder 

3. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besichtigung nicht duldet.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer Geldbuße
bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1
Nr. 2 und 3 mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

ASiG § 21 

–

ASiG § 22 Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungs-
gesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin.
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten
im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

ASiG § 23 Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz, ausgenommen § 14 und /* § 21, */ tritt am ersten Tag
des auf die Verkündung folgenden zwölften Kalendermonats in Kraft. § 14 und
/* § 21 */ treten am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft.

(2)



ASiG Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet B
Abschnitt III (BGBl. II 1990, 889, 1029) - Maßgaben für das beigetretene
Gebiet (Art. 3 EinigVtr) - 

Abschnitt III 

Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit fol-
genden Maßgaben in Kraft:

...

12. Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885),
geändert durch § 70 des Gesetzes vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965),
mit folgenden Maßgaben:

a) Die Verpflichtung der Arbeitgeber nach § 2 gilt als erfüllt, wenn die
betriebsärztlichen Aufgaben durch eine Einrichtung des betriebli-
chen Gesundheitswesens wahrgenommen werden. Die Buchstaben
b) und d) sind anzuwenden.

b) Der Arbeitgeber kann die Fachkunde als Betriebsarzt nach § 4 als
nachgewiesen ansehen bei Fachärzten für Arbeitsmedizin oder
Arbeitshygiene und Fachärzten mit staatlicher Anerkennung als
Betriebsarzt.

c) Der Arbeitgeber kann die Fachkunde als Fachkraft für Arbeits-
sicherheit nach § 7 als nachgewiesen ansehen bei Fachkräften, die
eine Hochschul-, Fachschul- oder Meisterqualifikation besitzen und
eine der Ausbildung entsprechende praktische Tätigkeit mindestens
zwei Jahre lang ausgeübt haben und eine Ausbildung als Fach-
ingenieur oder Fachökonom für Arbeitsschutz oder Arbeitsschutz-
inspektor oder Sicherheitsingenieur oder Fachingenieur für
Brandschutz oder den Erwerb der anerkannten Zusatzqualifikation
im Gesundheits- und Arbeitsschutz für Sicherheitsinspektoren oder
eine entsprechende Ausbildung auf dem Gebiet der Arbeitshygiene
nachweisen können. Fachkräfte für Arbeitssicherheit erfüllen die
Anforderungen auch, wenn sie vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes mindestens zwei Jahre lang auf dem Gebiet der
Arbeitssicherheit tätig waren.

d) Für die Ermittlung der Einsatzzeit der Betriebsärzte sind folgende
Mindestwerte zugrunde zu legen:

aa) 0,25 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit gering-
fügigen Gefährdungen, 

bb) 0,6 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe, in denen eine
arbeitsmedizinische Betreuung durchzuführen ist, weil beson-
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dere Arbeitserschwernisse vorliegen oder besonderen Berufs-
krankheiten vorzubeugen ist oder besondere arbeitsbedingte
Gefährdungen für die Arbeitnehmer oder Dritte vorliegen, 

cc) 1,2 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe, in denen diese
arbeitsmedizinischen Untersuchungen in jährlichen oder kürze-
ren Zeitabständen durchzuführen sind.

Die auf der Grundlage der Mindestwerte ermittelte Einsatzzeit ist zu
erhöhen, wenn der Umfang der vom Betriebsarzt durchzuführenden
arbeitsmedizinischen Untersuchungen überdurchschnittlich hoch ist
oder in Durchsetzung von Rechtsvorschriften zusätzliche Aufgaben
im Betrieb zu lösen sind.

e) Für die Ermittlung der Einsatzzeit der Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit sind folgende Mindestwerte zugrunde zu legen:

aa) 0,2 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit geringfügi-
gen Gefährdungen, 

bb) 1,5 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit mittleren
Gefährdungen, 

cc) 3,0 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit hohen Ge-
fährdungen, 

dd) 4,0 Stunden/Beschäftigten x Jahr für Betriebe mit sehr hohen
Gefährdungen.

Die auf der Grundlage der Mindestwerte ermittelte Einsatzzeit ist zu
erhöhen, wenn der Schwierigkeitsgrad der arbeitssicherheitlichen
Aufgabe oder der Umfang der Aufgaben der technischen
Arbeitshygiene überdurchschnittlich hoch ist oder zusätzliche
Aufgaben, z. B. für die Bereiche des Brand- oder Strahlenschutzes,
zu lösen sind.

f) Wird der Arbeitgeber Mitglied eines Unfallversicherungsträgers und
hat dieser Unfallverhütungsvorschriften gemäß § 14 Abs. 1 erlas-
sen, so treten an die Stelle der Bestimmungen in den Buchstaben
b) bis e) die entsprechenden Bestimmungen der Unfallverhütungs-
vorschriften. Die erforderliche Fachkunde kann auch weiterhin als
nachgewiesen angesehen werden, wenn die Voraussetzungen der
Buchstaben b) und c) erfüllt sind.

g) Für den öffentlichen Dienst der in Artikel 1 des Vertrages genannten
Länder und des Landes Berlin für den Teil, in dem das Grundgesetz
bisher nicht galt, ist bis zum Erlass entsprechender Vorschriften
durch die für den öffentlichen Dienst zuständigen Minister der
Länder die Richtlinie des Bundesministers des Innern für den



betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst in den
Verwaltungen und Betrieben des Bundes vom 28. Januar 1978
(GMBl. S. 114 ff.) anzuwenden.

...
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Anhang 4

Fachaufsichtsschreiben des BMWA vom 29. Dezember 1997 (Az. IIIb7-
36042-5) zur Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit.

In meinem Fachaufsichtsschreiben vom 2. Juli 1979 hatte ich Grundsätze für
die Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit festgelegt. Die theoreti-
sche Ausbildung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit umfasste darin min-
destens 5 Wochen. Sie setze sich zusammen aus den Grundlehrgängen A
und B von je 2 Wochen Dauer, deren Inhalte nach den von der damaligen
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallverhütung (BAU) herausgegebe-
nen Unterlagen „Grundlehrgänge A und B“ zu gestalten waren und einem dar-
auf aufbauenden branchenorientierten Aufbauseminar von mindestens einwö-
chiger Dauer.

Das bisher gültige Ausbildungskonzept der Fachkräfte für Arbeitssicherheit
kann auf Grund der vielfältigen Entwicklungen in der Arbeitswelt, der
Zunahme wissenschaftlicher Erkenntnisse und der inzwischen erfolgten recht-
lichen Änderungen den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an den
betrieblichen Arbeitsschutz nicht mehr gerecht werden, so dass nach einhel-
liger Auffassung der Fachkreise eine Weiterentwicklung der bisherigen
Ausbildungskonzeption notwendig ist.

Leitlinie der neuen Ausbildungskonzeption ist ein zeitgemäßes, ganzheitliches
Arbeitsschutzverständnis, welches konsequent auf Prävention setzt.
Charakteristisch für die neue Ausbildungskonzeption ist ein aufgaben- und
handlungsbezogenes Lernen, welches den Erwerb fachlich-inhaltlicher,
methodischer und betriebspraktischer Kompetenz in geeigneter Weise mitein-
ander verknüpft.

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen und der in drei umfangreichen
Forschungsobjekten gewonnenen Erkenntnisse über die Ausbildung der
Fachkräfte für Arbeitssicherheit wird das Fachaufsichtsschreiben vom 2. Juli
1979 durch mein heutiges Schreiben ersetzt. Auf die dazu geführten
Abstimmungen, insbesondere das Gespräch am 30. Oktober 1997, nehme ich
Bezug.

Als Grundsätze für die Ausbildung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz sind in
Zukunft anzuwenden:

1. Die theoretische Ausbildung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit um-
fasst drei aufeinander aufbauende Ausbildungsstufen, nach deren
erfolgreicher Absolvierung die erforderliche Fachkunde als nachge-
wiesen angesehen werden kann.

2. Um das unterschiedliche Anforderungsprofil sowie unterschiedliche
Lernvoraussetzungen berücksichtigen zu können, werden für Sicher-



heitsingenieure einerseits und Sicherheitstechniker bzw. Sicherheits-
meister andererseits spezifische Ausbildungslehrgänge duchgeführt.

3. Die Ausbildungsstufen I bis III sind in einem zeitlichen Rahmen durch-
zuführen, der die betriebliche Abwesenheitszeit der bisherigen
Ausbildung (i.d.R. 6 Wochen in Seminarform) nicht übersteigt. Um die
vorgesehenen Ausbildungsinhalte vollständig vermitteln zu können,
sollten insbesondere moderne Techniken der Wissensvermittlung (z.B.
mediengestützte Lernmethoden, Lernen im Betrieb) verstärkt einge-
setzt werden.

4. In der Ausbildungsstufe I (Grundausbildung) wird insbesondere Grund-
lagenwissen über arbeitsbedingte Belastungen und Gefährdungen
sowie zur Gestaltung sicherer und gesundheitsgerechter Arbeits-
systeme vermittelt. Die Teilnehmer erwerben Verständnis für die Rolle
und das Aufgabenspektrum der Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie
Kenntnisse über das überbetriebliche Arbeitsschutzsystem und das
Vorschriften- und Regelwerk des Arbeitsschutzes.

5. In der Ausbildungsstufe II (vertiefende Ausbildung) wird das in der
Grundausbildung erworbene Wissen zur Planung, Umsetzung und
Lösung komplexerer Aufgaben insbesondere anhand von Fallbeispielen
angewendet.

6. Die konkreten Inhalte der Ausbildungsstufen I und II sind entsprechend
der von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und
dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften erarbei-
teten Ausbildungskonzeption und den darauf aufbauenden Ausbil-
dungsmaterialien zu gestalten.

7. In der Ausbildungsstufe III (bereichsbezogene Ausbildung) werden die
erforderlichen bereichsbezogenen Kenntnisse vermittelt, wobei i.d.R.
auf das in den Ausbildungsstufen I und II erworbene Wissen aufgebaut
wird. Die konkrete Ausgestaltung der Ausbildungsstufe III wird durch die
zuständigen Unfallversicherungsträger entsprechend dem Bedarf an
bereichsbezogener Vervollständigung der Fachkunde in ihren Unfallver-
hütungsvorschriften „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ festgelegt. Dabei
sind die in der Anlage aufgeführten Rahmenanforderungen gemäß der
Ausbildungskonzeption zu berücksichtigen. Die zeitliche Abfolge einzel-
ner Ausbildungseinheiten kann bereichsbezogen variieren, soweit die
erforderlichen fachlichen Voraussetzungen vorhanden sind.

8. Soweit Kenntnisse im Arbeits- und Gesundheitschutz nachgewiesen
werden können, entscheidet die zuständige Berufsgenossenschaft über
eine mögliche Anrechnung. Die obersten Arbeitsschutzbehörden der
Länder und die Unfallversicherungsträger vereinbaren hierzu ein geeig-
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netes Verfahren, um den Belangen der nach § 12 Arbeitssicherheits-
gesetz zuständigen Behörde Rechnung zu tragen.

9. Begleitend zu der theoretischen Ausbildung ist ein Praktikum durchzu-
führen, in dem das erworbene Wissen in der Praxis selbstständig, auf-
gabenorientiert und betriebsbezogen angewendet wird; dies kann ins-
besondere in Form von Arbeitsaufgaben zur Lösung konkreter betrieb-
licher Arbeitsschutzprobleme geschehen. Die Praktikumsaufgaben sol-
len i.d.R. innerhalb von 8 Wochen abgeschlossen werden.

10. Die theoretische Ausbildung und das Praktikum sollen innerhalb eines
angemessenen Zeitraums von höchstens 3 Jahren absolviert werden.

11. Als Qualifikationsnachweis für den Erwerb der sicherheitstechnischen
Fachkunde gemäß § 7 Arbeitssicherheitsgesetz sind den Vorgaben der
Gesamtkonzeption folgende und nach bundeseinheitlichen Kriterien
erarbeitete Lernerfolgskontrolle durchzuführen.

12. Bereits bestellte Fachkräfte für Arbeitssicherheit können auch weiterhin
als solche tätig sein. Eine nach dem alten Konzept begonnene Aus-
bildung kann innerhalb von 2 Jahren nach dem alten Konzept abge-
schlossen werden.

13. Bei einem Branchenwechsel der Fachkraft für Arbeitssicherheit ent-
scheidet die Berufsgenossenschaft über den erforderlichen Umfang an
bereichsbezogener Fortbildung. Die obersten Arbeitsschutzbehörden
der Länder und die Unfallversicherungsträger vereinbaren hierzu ein
geeignetes Verfahren, um den Belangen der nach § 12 Arbeitssicher-
heitsgesetz zuständigen Behörde Rechnung zu tragen.

14. Auch externe Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit in überbetrieblichen Diensten müssen über die erfor-
derlichen Branchenkenntnisse verfügen.

Ich bitte ab 1. Januar 2001 nach diesen Grundsätzen zu verfahren.

Im Auftrag

Bieneck



Hinweis:

Seit April 1999 sind alle Neuveröffentlichungen des berufsgenossen-
schaftlichen Vorschriften- und Regelwerkes unter einer neuen
Bezeichnung und Bestell-Nummer erhältlich.

Für alle bislang unter einer VBG- bzw. ZH 1-Nummer veröffentlichten
Unfallverhütungsvorschriften, BG-Regeln, Merkblätter und sonstigen
Schriften bedeutet dies, dass sie erst im Rahmen einer Überarbeitung
oder eines Nachdrucks auf die neue Bezeichnung und Bestell-Nummer
umgestellt werden.

Bis zur vollständigen Umstellung des berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften- und Regelwerkes auf die neue Bezeichnung und Bestell-
Nummer sind alle Veröffentlichungen in einem Übergangszeitraum von
ca. 3 bis 5 Jahren auch weiterhin unter der bisherigen Bestell-Nummer
erhältlich.

Soweit für Veröffentlichungen des berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften- und Regelwerkes eine Umstellung auf die neue
Bezeichnung und Benummerung erfolgt ist, können diese in einer so
genannten Transfer-Liste des neuen Verzeichnisses des HVBG entnom-
men werden.
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